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Norm

AVG §37;

AVG §45 Abs2;

AVG §52;

AVG §8;

Baulandwidmung äquivalenter Dauerschallpegel NÖ 1998;

BauO NÖ 1996 §48 Abs1 Z1;

BauO NÖ 1996 §6 Abs2 Z2;

BauRallg;

ROG NÖ 1976 §16 Abs1 Z4;

VwGG §42 Abs2 Z1;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2004/05/0006 E 27. Februar 2006 RS 6(hier: nur zweiter Satz)

Stammrechtssatz

Die Annahme, dass im Hinblick auf die Zulässigkeit eines Betriebes im Bauland-Industriegebiet jedenfalls auch eine

Gesundheitsgefährdung ausgeschlossen ist, ist nicht nachvollziehbar. Vielmehr sind nämlich die speziFsche Art und

Dauer des Lärms in die Betrachtung einzubeziehen und in Bezug auf ihre Auswirkungen auf die Nachbargrundstücke

von einem medizinischen Sachverständigen nachvollziehbar zu beurteilen.
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